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Strategie und Leitbild Gewerbepark 2030 
 
 
 
B e s c h l u s s a n t r a g :  
 
 

I) Leitbild/Vision 
 
Der Gewerbepark Hohenlohe ist der Standort für nachhaltig wirtschaftende, innovationsfreudige 
und ertragsstarke Unternehmen aus der Raumschaft Hohenlohe. Die Verbandskommunen Kupfer-
zell, Künzelsau und Waldenburg sind stolz auf die Entwicklung seit 1991. 230 Hektar interkommu-
nales Verbandsgebiet werden gemeinschaftlich, in einem nachhaltigen und innovativen Kontext 
entwickelt.  Davon sind 135 Hektar südlich der Autobahn A6 erschlossen und 30 Hektar nördlich 
davon. Mehrere tausend Arbeitsplätze sind seither im Gewerbepark geschaffen worden. Wir sind 
stolz auf unsere Firmen und unsere Entwicklung.  
 
Künftig schärfen wir unsere Ausrichtung durch folgende 5 Leitlinien: 

 
1) Der Gewerbepark Hohenlohe entwickelt sich zu einem Gewerbe- und Innovationspark. 

 
Als Heimat vieler Weltmarktführer ist es uns ein Herzensanliegen Zukunft zu gestalten.  
Mit Masterplänen und langfristiger Vorausschau konnten und können wir gemeinsam mit 
(Technologie-) Unternehmen nachhaltiges Wachstum darstellen. Wir sind ein Ort innovativer 
Unternehmen. Dies wird mit dieser Leitlinie künftig stärker nach außen getragen. 
 

2) Wir sind Geburtsstätte und Wiege für Start-up und Gründerinnen von Hohenlohe. 
 
Unsere starken Weltmarktführer, Tüftler und Käpsele aus Hohenlohe haben alle ganz klein  
angefangen. Wir unterstützen diese hohenlohische Gründerkultur und wollen ihr mehr Raum 
verschaffen. Wir erweitern unseren Zweck und stellen Räume und Entwicklungsflächen zur  
Verfügung, fördern die Vernetzung zu bestehenden Unternehmen und in die Region. 
 

3) Wir verbinden Ökonomie mit Ökologie und leben die Nachhaltigkeitsziele 
der Vereinten Nationen. 
 
Wir beweisen, dass Ökonomie und Ökologie nicht im Widerspruch stehen müssen und  
bekennen uns zu den 17 nachhaltigen Zielen der Vereinten Nationen einer globalen Welt.  
Hierfür berücksichtigen wir diese in unseren Bebauungsplänen, wir schaffen mehr  
Aufenthaltsqualität und machen den „Park“ erlebbar. Künftige Bebauungen müssen den  
Kriterien der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen entsprechen. Neben der  
Schaffung von Arbeitsplätzen, dem steuerlichen Ertrag pro Hektar, werden diese Ziele  
Kriterien für die Bauplatzvergabe. 
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4) Wir fördern eine sichere und nachhaltige Energie- und Wärmeversorgung. 
 
Eine sichere und nachhaltige Energiebeschaffung und Energiebereitstellung sind wesentliche 
Standortfaktoren. Gemeinsam mit den Unternehmen, weiteren Partnern, den örtlichen Versor-
gern und den Verbandskommunen entwickeln wir ein Konzept für eine Energie- und Wärme-
versorgung als Ersatz bzw. Redundanz der bestehenden Systeme. 
 

5) Wir öffnen uns für die Raumschaft und kommunizieren transparent. 
 
Wir bündeln Flächen und Interessen in Hohenlohe. Diese Bündelung bedeutet viel Positives, 
beispielsweise Arbeitsplätze, optimale Anbindungen, mehr finanziellen Spielraum für die 
Verbandskommunen. Negative Auswirkungen sind Verdichtung, mehr Verkehre und u.a.  
Entzug von landwirtschaftlichen Flächen. Der sorgsame Umgang mit Flächen ist uns bewusst. 
Die zusätzlichen, nachhaltigen Kriterien und die saubere, offene und transparente Kommuni-
kation nimmt die Raumschaft mit. Wir sind stolz auf die Entwicklung und wollen mit dem  
Dialog dieses Feuer in die Zukunft tragen. 
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II. Kurzfristige Ziele, Umsetzung 2023/2024 
 
 

1. Entwicklung eines Masterplanes für Ausgleichsmaßnahmen 
 
Ziel ist es, dass Ausgleichsmaßnahmen im Verbandsgebiet erbracht werden.  
Im Masterplan soll untersucht werden, welche Flächen und Maßnahmen sich hierfür  
eignen. Dabei soll das große Thema nachhaltige Aufenthaltsqualität, auch aus  
städtebaulichen Gesichtspunkten mitgedacht werden. Künftige Ausgleichsmaßnahmen sind 
neben dem eigenen Grundstück, auf diesen Flächen umzusetzen. Denkbar ist die vorzeitige 
Entwicklung und damit Gutschrift der Maßnahmen auf ein Ökokonto des Gewerbeparks  
Hohenlohe. 

 
2. Wir machen den Gewerbepark mobiler und optimieren den internen Busverkehr 

 
Vielfach stehen BesucherInnen, BewerberInnen und ArbeitnehmerInnen ratlos an der  
Bushaltestelle und am Bahnhof. Wir erweitern den Radius und erleichtern das Ankommen  

im Gewerbepark durch eine intensive Abstimmung mit dem NVH Hohenlohekreis.  
Ggf. unterstützen wir die Ergebnisse dieser Abstimmung durch Ergänzung eines eigenen Bus-
verkehrs. Ein entsprechendes Fahrzeug sollte mindestens ein Hybridkraftfahrzeug sein. Auto-
nome Varianten sind für die Zukunft vorstellbar. 

 
 

3. Wir senken aktiv die Lichtverschmutzung 
 
Die in Künzelsau entwickelten Lichtleitlinien für Gewerbe werden 1:1 angewendet.  
Diese fließen als Vorgaben in neue Bebauungspläne. Wir überprüfen die eigene Beleuchtung 
auf diese Vorgaben und passen diese an, wo dies notwendig ist. Für die Bestandsfirmen  
bieten wir einen Informationsabend zum gemeinsamen Austausch an. Über einen „Letter of 
Intent“ wollen wir diese zu einer freiwilligen Selbstverpflichtung ermutigen. Die Reduzierung 
der Lichtverschmutzung spart Energie, schützt angrenzende Nachbarn vor zu viel Licht und 
hilft der Natur und Tieren. 
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III. Mittelfristige Ziele 
 

 Prüfung von PV-Anlagen auf eigenen Parkflächen und Freiflächen,  
wie beispielsweise Regenüberlaufbecken, Parkplatz Bahnhof. 
 

 Die Schaffung einer weiteren Personalstelle in der Verbandsverwaltung. 
 

 Ein Nachhaltigkeitsdialog mit den Verantwortlichen der Unternehmen  
und der Verwaltung zur Formulierung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen. 
 

 Ertüchtigung und möglicherweise Erweiterung des Bahnhofes zur Steigerung  
der Aufenthaltsqualität (WC-Anlage, Ladeinfrastruktur von Fahrrädern, Reparaturstation,  
Fahrradboxen u.v.m.) 
 

 Freiflächenkonzept zur Steigerung der Aufenthaltsqualität (u.U. Erweiterung des  
Zieles Nr. II.1). Hierzu gehört auch die Gestaltung von Kreisverkehren und Grünflächen. 
 

 Stärkere und gelebte Vernetzung/ Austausch mit den Firmen, ggf. mit Bedarfserhebungen.  
 

 Überprüfung eigener technischer Anlagen auf Stand der Technik und Energieeffizienz.  
 

 Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (mindestens Gold-Standard 
bei Neubau) zum Teil des Kaufvertrages machen (anteilige Fassaden- und Dachbegrünung). 
 

 Entwicklung eines interkommunalen Mobilitätskonzeptes.  
 

 Ober- /Unterführung der Bahngleise im Bereich des Bahnhofs. 
 

 Regenüberlaufbecken für erweiterte Nutzungen, z.B. als Aufenthalts- und Erholungs- 
flächen, umbauen. 
 

 Förderung einer sicheren und nachhaltigen Energie- und Wärmeversorgung im Rahmen  
der kommunalen Wärmenetzplanung 
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IV. Anpassung der Verbandssatzung 
 
Änderung § 4 Verbandszweck: 
 
(1) Der Verband plant und erschließt den gemeinsamen Gewerbepark, siedelt dort nachhaltige,  
innovative Betriebe vorrangig aus der Raumschaft Hohenlohe an, fördert die Gründerkultur  
und unterhält die dafür erforderlichen öffentlichen Einrichtungen […] 
 
 
 
 
 
 
 


